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Kooperationsvereinbarung 
 
zwischen      und 
 
Hort „Sonnenkinder“ Gundorf   Grundschule Gundorf 
Leipziger Straße 200    Leipziger Straße 210 
04178 Leipzig     04178 Leipzig 
 
Träger: Volkssolidarität 
 
 
vertreten durch die Leitung   vertreten durch die Schulleiterin 
Frau Polland      Frau Etzold 
 
Wird auf der Grundlage der Erklärung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Kooperation von 
Grundschule und Hort vom 27. März 2006 eine Vereinbarung über die Ausgestaltung 
der Kooperation geschlossen. 
 
 
 
Leipzig, 01.09.2017 
Aktualisiert:  
 
_____________________       ____________________    
Polland          Etzold         
Hortleiterin         Schulleiterin         
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1. Grundsatzpositionen von Schule und Hort 
 
Gemeinsames Anliegen der Grundschule Gundorf und des Hortes „Sonnenkinder“ ist 
es, den ihnen anvertrauten Kindern eine allseitige und individuell differenzierte 
Bildung und Erziehung  zu ermöglichen. 
Jedes Kind bringt bei Eintritt in die Grundschule eine eigene Persönlichkeit mit 
speziellen Lernvoraussetzungen ein und hat ein Recht auf individuelle Forderung 
und Förderung. Dies gilt sowohl für den Unterricht als auch für den Freizeitbereich in 
Bezug auf das Vertiefen von Interessen und Neigungen. 
Von 84 Schülern sind alle diesem Jahr im Hort angemeldet. Das zeigt, dass die 
Kinder auf Grund der gesellschaftlichen Bedingungen (Alleinerziehende bzw. beide 
Elternteile im Arbeitsprozess) den größten Teil des Tages in beiden Einrichtungen 
verbringen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich 
wohl fühlen und gleichzeitig Bildung und Erziehung erfahren.  
Wohl fühlen heißt, einen Tagesablauf zu erleben, in dem sich Anspannung und 
Entspannung sinnvoll abwechseln und ergänzen, die Möglichkeit besteht, 
Gruppentätigkeiten zu erleben und ein aktiver Teil von ihr zu sein, oder sich 
zurückziehen zu dürfen, auf eigene Interessen zu fokussieren oder Gesprächspartner 
an seiner Seite zu haben. All dies ist wichtiger Bestandteil der 
Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder. Stabile soziale Strukturen bilden hierbei 
ein zuverlässiges Fundament. So ist eine Kooperation zwischen Schule und Hort 
unabdingbar. 
 
2. Ziele und Umsetzung der Kooperation 
  
Die Kooperation wird getragen von dem gemeinsamen Ziel beider Institutionen, 
Verantwortung für die allseitige Bildung und Entwicklung und das Wohlfühlen der 
Kinder über den gesamten Tag zu übernehmen. Dabei werden die Elternhäuser mit 
einbezogen. 
 
Die räumliche Trennung beider Institutionen eröffnet den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten. Die Räume in der Schule  bieten genügend Platz, um eigene 
Materialien zu verstauen oder bei offenen Unterrichtsformen die Materialien 
ausgelegt oder Stationen eingerichtet zu belassen. Tischanordnungen verbleiben so, 
wie sie für den Unterricht benötigt werden. 
 
Im Hort tragen die Zimmereinrichtungen Freizeitcharakter, sind freundlich 
eingerichtet und bieten variabel an, sich zurückzuziehen (Raum der Stille), zu 
werkeln (Werkstatt), sportlich tätig zu werden (Fitnessraum) oder soziale Angebote 
zu nutzen (Gruppenangebote). 
 
Diese Bedingungen wurden seit dem Jahr 2007 über die Ganztagsangebote schon 
optimal vernetzt. Unsere guten Erfahrungen wollen wir auch weiterhin kooperativ in 
die Gestaltung einer Schule mit Ganztagsangeboten einbringen. 
Folgende Konkretisierung legen wir unserem Konzept zugrunde: 
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1. Beginn des Tages mit dem Frühhort – gemeinsamer Übergang in die „Kinderzeit“ 
    6.00 Uhr – 7.00 Uhr     7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
 
Die Erzieherin des Frühhortes begleitet die Kinder in die Schule und tauscht sich 
mit Lehrerinnen kurz vor Beginn des Unterrichts hinsichtlich ihrer Beobachtungen  im 
Frühhort oder zur aktuellen Tagesplanung aus. 
 
2. Die ersten beiden Unterrichtsblöcke werden in der Schule gehalten, dann 
    verbringen die Kinder, die 3 Unterrichtsblöcke haben, die Mittagspause (1h) in den 
    Räumlichkeiten des Hortes. Dort nehmen sie ihr Mittagessen ein und besprechen 
    Tischsitten  
    Auch Angebote können individuell wahrgenommen werden. 
    Die Begleitung in den Hort wird von einem Lehrer übernommen, in umgekehrter 
    Richtung von einem Erzieher. Auch hier wird stets die Möglichkeit der direkten 
Absprache, zum Beispiel zu Hausaufgaben und des Austausches hinsichtlich 
Beobachtungen zwischen Lehrerin und Erzieherin genutzt. 
 
    Die Kinder, die 5 Stunden haben, werden 12.00 Uhr von der Erzieherin, die die   
    zuvor erwähnten Kinder zurück in die Schule brachte, übernommen und zur 
    Mittagspause  begleitet. Ihre Mittagspause beginnt 12.10 Uhr. Eine individuelle  
    kurze Spiel- und Erholungszeit schließt sich bis zum Beginn der 
    Ganztagsangebote an. 
 
    Hausaufgaben werden dienstags, mittwochs und donnerstags im Hort     
    erledigt. 
    Die am Freitag erteilten HA werden nicht im Hort, sondern zu Hause erledigt. 
    Die HA – Zeit ist von 14.00 – 15.00 Uhr. 
 
3. Der Montag ist für die Nachmittagsgestaltung nur dem Hort zugeordnet. An diesem 
    Tag werden Geburtstage gefeiert, thematische Veranstaltungen organisiert oder 
    für  längere Zeit im Freien gespielt bzw. gewandert. 
    An diesem Tag sind keine Hausaufgaben bis zum nächsten Tag zu erteilen.  
 
    An den Tagen Dienstag und Mittwoch nutzen die Kinder mit ihrer Horterzieherin 
bevorzugt den Schulgarten für freies Spielen und gemeinsame Themen der Natur 
und Umwelt. 
Hierbei verpflichten sich alle Erzieherinnen, die Kinder im Bedarfsfall persönlich zum 
WC der Schule und zurück zu begleiten. 
 
An anderen Tagen ist die Nutzung des Schulgartens in Ausnahmefällen nach 
Rücksprache mit beiden Leiterinnen möglich. 
 
4. Für die Planung des gesamten Schuljahres und die Feinabstimmung sprechen 
    sich Hortleitung und Schulleitung in regelmäßigen Gesprächen ab. Gegenseitige 
    Teilnahmen an Dienstberatungen werden ermöglicht.  

Lehrerinnen und Erzieherinnen stehen in gutem Kontakt und tauschen sich 
über Beobachtungen oder das aktuelle Tagesgeschehen bezüglich einzelner 
Kinder aus. 
 

5. Hort und Schule planen gemeinsam Feste und Veranstaltungen und führen 
    sie auch gemeinsam durch. Gleichermaßen werden Kinder und Eltern in die 
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    gesamte Planung involviert, gute Ideen aufgegriffen. Stellvertretend seien hier z.B. 
    das alljährliche Herbstfest, das Abendsportfest und der Schulanfang genannt. 
6. Alle Vorhaben und der gesamte organisatorische Ablauf in beiden Institutionen 
    werden mit den Elternvertretern von Hort und Schule besprochen, Vorschläge 
    bzw. andere Meinungen beraten und eingearbeitet. 
 
 
 
7. Ergebnisse der Kooperation werden gemeinsam mit den Eltern und Kindern in 

verschiedenen Formen evaluiert (Gespräche etc.). Diese Ergebnisse wollen wir 
nutzen, um unser Konzept und somit unsere Kooperation zu verfeinern bzw. 
Teilziele zu hinterfragen und zu  überarbeiten.  

 
 
 
3. Dauer und Gültigkeit der Kooperation 
 
Diese Kooperationsvereinbarung konkretisiert die bereits bestehende Vereinbarung 
vom 24.09.2008 und ist in seiner bestehenden Form für zwei Schuljahre bis zum 
31.07.2018 gültig. 
 
Die Kooperationspartner verpflichten sich, spätestens einen Monat vor Ablauf der 
aktuellen Vereinbarung eine Nachfolgeregelung zu treffen. 


